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Jugendliche sind Mädchen oder Burschen bis zur Voll endung ihres 18. 
Lebensjahres. (Geburtstag ) 

1. ÖDV Ranglistenturniere  
1.1 Ab dem Jahr 2001 wird bei ÖDV Ranglistenturnieren ein allgemeines Alkohol- und 

Rauchverbot für Spieler eingeführt. Diese Verbote gelten für Jugendliche, wie auch für 
Erwachsene und Schreiber.  

1.2 Jugendliche, die am Hauptbewerb  (Einzel)  teilnehmen wollen, müssen:  
 a) das 14. Lebensjahr vollendet haben  
 b) am Jugendbewerb teilnehmen  

 
1.3  Der Spielmodus bei Jugendbewerben ist grundsätzlich „501 double out“.  
1.4 Von Jugendlichen ist kein Nenngeld einzuheben. Sollten sie m Hauptbewerb in die 

Preisgeldränge kommen, so ist dieses Geld von der Turnierleitung einzubehalten und 
dem ÖDV zu überweisen. Dieses Geld wird ausnahmslos zur Jugendförderung 
verwendet.  

1.5  Die Untergrenze für die Jugendbewerbe wird mit 12 Jahren festgesetzt. Ausnahmen oder       
           Talente können vom Jugendbetreuer oder einem ÖDV Vorstandsmitglied für eine   
           Teilnahme autorisiert werden. 
 
 

 



 

2. Nationalteam  
Die alleinige Entscheidungsbefugnis zur Entsendung eines Jugendlichen zu einem National-
teameinsatz hat der Vorstand des ÖDV. Es ist nicht möglich, dass Jugendliche auf eigene 
Kosten zu Nationalteameinsätzen fahren.  
Für Auslandseinsätze von Jugendlichen ist eine Vollmacht zur Abgrenzung der Verantwort-
lichkeit erforderlich. Bei Fehlverhalten sind allfällige Kosten von den Erziehungsberechtigten zu 
bezahlen.  
Auf Grund einer Information des Weltverbandes ist bekannt zu geben, dass eine Berechtigung 
zum Einsatz im Nationalteam erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr besteht. Einsätze im 
Jugendnationalteam sind davon natürlich ausgenommen.  
Ausnahmen sind nach Rücksprache mit dem Weltverband in Einzelfällen möglich.  
 
 
 
 


